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Ölten» 19. August 1929 Nr. 33 12. Jahrgang

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz

Der „Pädagogischen Blätter" 33. Jahrgang

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Villenstr. 14, Telephon 21.KS

Jnseraten-Annahme, Truck und Versand durch die
Graphische Anstalt Otto Walter A.-E. Ölten

BeilagenzurSchweizer-Schule:
Volksschule « Mittelschule - Die Lehrerin - Seminar

NdonnemeiuS-JahreSprctS Fr. lv.—, bet der Post bestellt Fr. tu. u
<EH«il Vt> V2) Aueland Portozuschlaa

Z n s e r t i o n s p r e i s: Nach Spezraltarif

Inhalt : Vaterländische Erziehung und Schulung unserer Jugend — Die Autorität — Möglich? — Schul-
Nachrichten — Lehrerzimmer — Beilage: D i e L e h r e r i n Nr. 8.

Vaterländische Erziehung und Schulung
unserer Jugend

PH. Etter, Erziehungsdirektor, Zug (Schluß)

II. Der Weg der vaterländischen Erziehung.

Haben wir das Ziel festgestellt, so gilt es nun,
dm Weg zu suchen. Wer aber neue Wege von
mir erwartet, dem mus; ich eine arge Enttäuschung
bereiten. Ich gehöre nämlich zu jenen armen, ruck-

ständigen Geistern, die das gute Alte bewahren
möchten, solange nichts besseres Neues es ablösen
kann. Ich meine, das Alte ist nicht deshalb schlecht,

weil es alt ist, so wenig alles Neue gut ist, weil es

neu ist. Ich möchte in aller Einfachheit schlicht und
praktisch darlegen, nach welchen Richtungen nach
meiner Ausfassung, die jemanden aufzudrängen mir
ferne steht, die Wege der vaterländischen Erzie-
hung gehen sollten.

1. Im vorschulpslichtigen Alter.
Ich habe schon die Meinung vertreten gehört,

das Kind werde erst mit dem vierten Schuljahr
für die vaterländische Schulung reif. Nach meinem
Dafürhalten durchaus falsch! Freilich bilden Staat
und Vaterland für das Kind viel zu abstrakte Be-
griffe, und keinem vernünftigen Menschen wird es

einfallen, einem Kind von fünf Iahren einen Vor-
trag über den Staat zu halten. Und doch behaupte
ich, daß die vaterländische Erziehung schon in der
Kinderstube beginnt. Negativ und positiv. Das
Gegenteil von vaterländischer Erziehung ist es,
wenn Vater und Mutter in Gegenwart der Kinder
in allen Tonarten lästern und schimpfen, wenn der

Sleucrcinzüger den Steucrzettel präsentiert. Keine
vaterländische Erziehung ist es, wenn der Vater in
Anwesenheit der Kinder, und verständen sie auch

noch kaum den Sinn seiner Worte, über die Bc-
hörden loszieht oder sich über sie lächerlich macht.

In solchem Milieu lernt das Kind nicht die staats-
bürgerliche Tugend, die Herrschaft über Freie wür-
dig zu ertragen. Es verlernt schon in der Kinder-
stube die Achtung vor der Autorität des Staates.
Umgekehrt aber kann die Kinderstube eine wahre
Felsenburg vaterländischer Erziehung werden, wenn
der Geist wahrer Autorität, der natürlichen Ueber-

ordnung und Unterordnung, die Familie beherrscht.
Die Familie ist die beste Schule der Autorität; sie

ist ja das Abbild und Urbild des Staates im
kleinen, der Urstaat. Wenn dieser Urstaat schon

im Kinde von der ersten Regung seines geistigen
Lebens an die heilige Achtung vor der Autorität
pslegt, so bedeutet das ein großes Stück vaterlän-
bischer Erziehung. In der Familie verehren wir
die erste Schule des Willens, des Verzichtes, der

Unterordnung und damit einer wesentlichen staats-
bürgerlichen Tugend. Und schon im kleinen Kinde
im vorschulpslichtigen Alter können wir die Liebe
zur Heimat wecken. Wenn ich mit meinen kleinen
Buben über den See fahre, so erklär« ich ihnen
jeden Kirchturm, jedes Dorf und jede Höhe, und
sie haben ein dankbares Interesse dafür, lernen
dadurch unbewußt die Heimat und ihre Schönheit
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